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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Der Cranzer Hauptdeich und der Neuenfelder Hauptdeich in Hamburg sollen ertüchtigt wer-

den. Hierbei werden auf einer Länge von 3 km der Cranzer Hauptdeich und der Neuenfelder 

Hauptdeich an die aktuellen Sollhöhen angepasst. Zudem soll auf dieser Länge die Deich-

verteidigungsstraße (Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich) grundsaniert und 

verlegt werden, um die Ertüchtigung zu realisieren. Im östlichen Bauabschnitt wird darüber 

hinaus ein dritter durchgehender Fahrstreifen (Fahrtrichtung Osten) geschaffen. 

Die Beurteilung des Baulärms erfolgt auf Grundlage der allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm).  

Die maßgebenden Lastfälle für die Abschnitte Cranzer Hauptdeich West, Cranzer Haupt-

deich Strecke und Neuenfelder Hauptdeich wurden anhand des aktuellen Bauzeitenplanes 

ermittelt. Die geplante Bauzeit am Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich läuft über drei 

Jahre, wobei jeweils nur in der sturmflutfreien Zeit, d.h. von 1. April bis 14. September, 

gearbeitet wird. Sofern erforderlich, sind Maßnahmen zum Schallschutz zu prüfen. 

Ergänzend werden die Einwirkungen der Geräuschimmissionen aus dem Betrieb der Bau-

stelle auf das Vogelschutzgebiet untersucht. Hierzu werden die Lärmimmissionen insbe-

sondere für den seeseitigen Bereich nördlich des Deiches an der Elbe ermittelt. 

Die Beurteilung erfolgt anhand der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr des Bundesmi-

nisteriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Die Arbeitshilfe enthält Orientierungs-

werte für einheimische Brutvögelarten der Flachland- und Mittelgebirgsregion. Demnach 

werden für den Tageszeitraum je nach Vogelart und Lärmempfindlichkeit Beurteilungspegel 

von 52 dB(A), 55 dB(A) und 58 dB(A) angegeben. Für den Nachtzeitraum beträgt der Be-

urteilungspegel 47 dB(A). 

2. Örtliche Situation 

Der Neuenfelder Hauptdeich und Cranzer Hauptdeich befinden sich südlich der Elbe im 

westlichen Stadtgebiet der Freien- und Hansestadt Hamburg. 

Der Neuenfelder Hauptdeich schließt sich westlich an das Werksgelände von Airbus in Fin-

kenwerder an. Der Neuenfelder Hauptdeich erstreckt sich bis an die Estemündung. West-

lich der Estemündung beginnt der Cranzer Hauptdeich. Dieser endet an der Landesgrenze 

Hamburgs zu Niedersachsen. 

Südlich der Deichanlage befindet sich der Deichverteidigungsweg, der als öffentliche 

Straße ausgewiesen ist. Nördlich des Deiches liegt ein Vogelschutzgebiet. 

Die nächstgelegene schützenswerte Bebauung befindet sich in den folgenden Bereichen: 

 Bebauung südlich der Straßen Cranzer Hauptdeich und Cranzer Elbdeich (Immission-

sorte IO 1 bis 14) und westlich der Straße Estedeich (Immissionsorte IO 15 und IO 16): 

Dieses Gebiet ist gemäß der Verordnung über den Bebauungsplan Neuen-
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felde 11/ Francop 6/ Cranz 4 als Baugebiet gemäß § 34 BauGB ausgewiesen. Die Be-

bauungssituation ist durch Wohnen und gewerbliche bzw. landwirtschaftliche Nutzun-

gen geprägt. Daher wird von einem Schutzanspruch ausgegangen, der einem Misch-

gebiet (MI) vergleichbar ist (entspricht gemäß AVV Baulärm Gebieten mit gewerblichen 

Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vor-

wiegend Wohnungen untergebracht sind).  

 Wohnbebauung westlich Estedeich (Immissionsort IO 17): Dieses Gebiet ist im Bau-

stufenplan Cranz-Neuenfelde als Wohngebiet ausgewiesen. Für den Schutzanspruch 

wird davon ausgegangen, dass dieser einem allgemeinen Wohngebiet (WA) vergleich-

bar ist (entspricht gemäß AVV Baulärm Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen 

untergebracht sind). 

 Bebauung südlich des Neuenfelder Hauptdeiches (Immissionsort IO 20): Der Geltungs-

bereich des Bebauungsplans Neuenfelde 14 setzt hier ein Gewerbegebiet fest. Gemäß 

AVV Baulärm entspricht dies Gebieten, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen un-

tergebracht sind. 

 Bebauung südlich des Neuenfelder Hauptdeiches, am Neuenfelder Fährdeich und am 

Rosengarten (Immissionsorte IO 18 und IO 19 sowie IO 21 bis IO 23): Dieses Gebiet 

ist im Baustufenplan Cranz-Neuenfelde als Außengebiet dargestellt, daher wird von 

einem Schutzanspruch ausgegangen, der einem Mischgebiet (MI) vergleichbar ist (ent-

spricht gemäß AVV Baulärm Gebieten mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in 

denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen unterge-

bracht sind). 

 Wohnbebauung nördlich der Elbe in Blankenese (Immissionsorte IO 24): Dieses Ge-

biete sind in den Bebauungsplänen Blankenese 18 als allgemeines Wohngebiet (WA) 

festgesetzt (entspricht gemäß AVV Baulärm Gebieten, in denen vorwiegend Wohnun-

gen untergebracht sind). 

 Wohnbebauung nördlich der Elbe in Blankenese (Immissionsorte 25): Dieses Gebiete 

sind in den Bebauungsplänen Blankenese 44 als reines Wohngebiet (WR) festgesetzt 

(entspricht gemäß AVV Baulärm Gebieten, in denen ausschließlich Wohnungen unter-

gebracht sind). 

 Bebauung in der Gemeinde Jork (Niedersachsen) südlich der Straße Hinterbrack (Im-

missionsorte IO 26 bis IO 28): Die Bebauung an der Straße Hinterbrack ist im Flächen-

nutzungsplan der Gemeinde Jork als gemischte Fläche ausgewiesen. Die Bebauungs-

situation ist durch Wohnen  und gewerbliche bzw. landwirtschaftliche Nutzungen ge-

prägt. Daher wird von einem Schutzanspruch ausgegangen, der einem Mischgebiet 

(MI) vergleichbar ist (entspricht gemäß AVV Baulärm Gebieten mit gewerblichen Anla-

gen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwie-

gend Wohnungen untergebracht sind).  

Die örtlichen Gegebenheiten sind in Anlage A 1 dargestellt. 
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Tabelle 1: Liste der Immissionsorte 

 

 

  

Sp 1 2 3 4

1 IO 1 Cranzer Hauptdeich 60 3 MI

2 IO 2 Cranzer Hauptdeich 53 3 MI

3 IO 3 Cranzer Hauptdeich 48 3 MI

4 IO 4 Cranzer Hauptdeich 47 3 MI

5 IO 5 Cranzer Elbdeich 46 2 MI

6 IO 6 Cranzer Hauptdeich 45 3 MI

7 IO 7 Cranzer Hauptdeich 42 2 MI

8 IO 8 Cranzer Elbdeich 38/39 2 MI

9 IO 9 Cranzer Elbdeich 37 2 MI

10 IO 10 Cranzer Elbdeich 35 2 MI

11 IO 11 Cranzer Elbdeich 33 2 MI

12 IO 12 Cranzer Elbdeich 31 2 MI

13 IO 13 Cranzer Elbdeich 23 2 MI

14 IO 14 Cranzer Elbdeich 16 1 MI

15 IO 15 Estedeich 107 2 MI

16 IO 16 Estedeich 105 3 MI

17 IO 17 Estedeich 95 2 WA

18 IO 18 Neuenfelder Hauptdeich 80 (Containerdorf) 2 MI

19 IO 19 Neuenfelder Fährdeich 55 3 MI

20 IO 20 Neuenfelder Fährdeich 40 2 GE

21 IO 21 Neuenfelder Fährdeich 25 3 MI

22 IO 22 Neuenfelder Fährdeich 20 3 MI

23 IO 23 Rosengarten 14 2 MI

24 IO 24 Strandweg 13 3 WA

25 IO 25 Strandweg 71 4 WR

26 IO 26 Hinterbrack 1A 1 MI

27 IO 27 Hinterbrack 1D 2 MI

28 IO 28 Hinterbrack 1 2 MI

Ze

Immissionsort 

Bezeichnung Adresse
Zahl der

Geschosse
Gebiet
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3. Beurteilungsgrundlagen 

Die Beurteilung von Geräuschimmissionen aus Baulärm hat nach der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm [3]) von 1970 zu erfolgen, die 

gemäß § 66, Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, [1]) „bis zum Inkrafttre-

ten von entsprechenden allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach diesem Gesetz“ fortgilt. 

Die AVV Baulärm definiert unter Nummer 3.1.1 die in Tabelle 2 aufgeführten Immissions-

richtwerte. 

Tabelle 2:  Immissionsrichtwerte gemäß AVV Baulärm [3] 

Bauliche Nutzung 

Immissionsrichtwerte 

Tag a) 

(7 bis 20 

Uhr) 

Nacht 

(20 bis 7 Uhr) 

Beurtei-

lungspegel 

Beurtei-

lungspegel 

kurzzeitige 

Geräusch-

spitzen 

dB(A) 

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen 
und Wohnungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal untergebracht sind 
(vergleichbar GI gemäß §9 BauNVO) 

70 70 90 

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge-
bracht sind (vergleichbar GE gemäß §8  
BauNVO) 

65 50 70 

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in de-
nen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwie-
gend Wohnungen untergebracht sind (vergleichbar MD und 
MI gemäß §5 und §6 BauNVO) 

60 45 65 

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht 
sind (vergleichbar WA gemäß §4 BauNVO) 

55 40 60 

Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht 
sind (vergleichbar WR gemäß §3 BauNVO) 

50 35 55 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 55 

a) Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen am Tage sieht die AVV Baulärm nicht vor. 

 

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels durch Messungen sind die Maßgaben nach 

Nummer 6 der AVV Baulärm zu berücksichtigen. Im Einzelnen gilt: 

 Ort der Messung (Nummer 6.3): 

„Wirkt das von der Baustelle ausgehende Geräusch auf ein zum Aufenthalt von Men-

schen bestimmtes Gebäude ein, so ist der Schallpegel 0,5 m vor dem geöffneten, von 

dem Geräusch am stärksten betroffenen Fenster zu messen. In anderen Fällen ist der 

Schallpegel in mindestens 1,20 m Höhe über dem Erdboden und in mindestens 3 m 

Abstand von reflektierenden Wänden zu messen.“ 

  



Seite  6 

Proj.Nr.: 17088 

Schalltechnische Untersuchung zur Ertüchtigung des Cranzer und Neuen-

felder Hauptdeiches -Baulärm- 

 

17088 bericht.docx 19. Juli 2022 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 19. Juli 2022 

 Messwerte (Nummer 6.5): 

„Als Messwert gilt jeweils der aus der höchsten Anzeige des Schallpegelmessers wäh-

rend einer Beobachtungsdauer von 5 Sekunden (Messtakt) ermittelte Wert. Messwerte 

sind in dB(A) anzugeben. Die Zahlenwerte sind auf ganze dB(A) zu runden.“ 

 Zuschlag für Tonhaltigkeit (Abschnitt 6.6.3): 

„Wenn in dem Geräusch deutlich hörbare Töne hervortreten (z. B. Singen, Heulen, 

Pfeifen, Kreischen), ist dem mittleren Pegel … ein Zuschlag bis zu 5 dB(A) hinzuzufü-

gen.“ 

 Zeitkorrektur für die Betriebsdauer der Baumaschinen (Nummer 6.7): 

„Zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist von dem Wirkpegel unter Berücksichtigung 

der durchschnittlichen täglichen Betriebsdauer der Baumaschinen die in der letzten 

Spalte der folgenden Tabelle angegebene Zeitkorrektur abzuziehen. 

Tabelle 3: Zeitkorrekturen gemäß AVV Baulärm 

durchschnittliche tägliche Betriebsdauer in der Zeit von 
Zeitkorrektur 

7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr 

bis 2½ h bis 2 h 10 dB(A) 

über 2½ h bis 8 h über 2 h bis 6 h 5 dB(A) 

über 8 h über 6 h 0 dB(A) 

 

Soweit nicht das Gesamtgeräusch der Baumaschinen, sondern das Geräusch einzel-

ner Baumaschinen gemessen wird, sind die einzelnen Beurteilungspegel zu einem Ge-

samtbeurteilungspegel … zusammenzufassen.“ 

Die AVV Baulärm ist eine reine Messnorm; ein Verfahren zur rechnerischen Prognose von 

Baulärmimmissionen sieht die Verordnung nicht vor. Wir wenden deshalb das im An-

hang A2 der TA Lärm [4] beschriebene Verfahren sinngemäß an. 

Nummer 4.1 der AVV Baulärm definiert Maßnahmen zur Minderung der Geräusche für den 

Fall, dass der Beurteilungspegel den im jeweiligen Einwirkungsbereich gültigen Immissi-

onsrichtwert um mehr als 5 dB(A) überschreitet. Insbesondere kommen demnach in Be-

tracht: 

1. Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle, 

2. Maßnahmen an den Baumaschinen, 

3. die Verwendung geräuscharmer Baumaschinen, 

4. die Anwendung geräuscharmer Bauverfahren, 

5. die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen. 
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Weiter wird ausgeführt: „Von Maßnahmen zur Lärmminderung kann abgesehen wer-

den, soweit durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich ein-

wirkender Fremdgeräusche keine zusätzlichen Gefahren, Nachteile oder Belästigun-

gen eintreten.“ 

Nach Nummer 4.3 der AVV Baulärm müssen Baumaschinen dem Stand der Technik ent-

sprechen (vgl. dazu auch § 3, Absatz 6 BImSchG). Diese Anforderung gilt im Sinne der 

AVV Baulärm als erfüllt, wenn die Geräuschemissionen der Baumaschinen denen „fort-

schrittliche(r) Maschinen derselben Bauart und vergleichbarer Leistung, die sich im Betrieb 

bewährt haben“, entsprechen bzw. wenn die für bestimmte Kategorien von Geräten gültigen 

Emissionskennwerte eingehalten sind. 

Die Stilllegung von Baumaschinen aus Gründen des Schallschutzes kommt nach Num-

mer 5 der AVV Baulärm grundsätzlich „nur als äußerstes Mittel in Betracht, um die Allge-

meinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen durch Bau-

lärm zu schützen.“ Nach Nummer 5.2.1 soll die Stilllegung von Baumaschinen angeordnet 

werden, wenn 

1. weniger einschneidende Maßnahmen nicht ausreichen, um eine Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte zu verhindern und 

2. die Stilllegung im Einzelfall zum Schutz der Allgemeinheit, jedoch unter Berücksich-

tigung des Bauvorhabens, dringend erforderlich ist. 

Von der Stilllegung der Baumaschinen kann trotz Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

abgesehen werden (Nummer 5.2.2), wenn die Bauarbeiten 

1. zur Verhütung oder Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Ge-

fahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder 

2. im öffentlichen Interesse dringend erforderlich sind 

und die Bauarbeiten ohne die Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht 

rechtzeitig durchgeführt werden können. 

4. Baubeschreibung 

4.1. Bauablauf 

Bei der Ermittlung der Lastfälle für die Beurteilung des Baulärms wurden vorläufige Bauzei-

ten- und Geräteeinsatzpläne von dem Vorhabenträger zur Verfügung gestellt.  

Den vorliegenden Unterlagen entsprechend wurden für die Beurteilung insgesamt je 4 maß-

gebende Lastfälle tags für die drei Bauabschnitte abgeleitet, die die lärmtechnisch relevan-

ten Bauphasen umfassen. Derzeit ist geplant etwa zeitgleich in den jeweiligen sturmflutar-

men Monaten parallel zuarbeiten. 
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Der Betrieb der Baustelle beschränkt sich auf den Tagesabschnitt zwischen 7:00 und 20:00 

Uhr an Werktagen von Montag bis Freitag und ggf. auch an Samstagen. Arbeiten im Nacht-

abschnitt zwischen 20:00 und 7:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen sind derzeit nicht 

vorgesehen. 

Die Erhöhung der Hauptdeiche umfasst folgende maßgebenden Bauphasen: 

 Vorbereitende Maßnahmen (Lastfälle 1.1 und 1.2): 

 Neubau von Pumpwerken 

 Oberbodenabtrag Oberfläche,  

 Verlegung von Straßen und Leitungen; 

 Schaffung eines Belastungskörpers; 

 Verlegung von Graben; 

 Errichtung einer Baustraße; 

 Errichtung von Bodenlagerplätzen; 

 Parallele Straßenbau- und Deichbaumaßnahmen (Lastfälle 2.1 und 2.2); 

 Verlegung von Straßenverläufe, später Neuerrichtung der Straßen; 

 Abtrag von Boden und Belastungskörpern; 

 Errichtung des Sandkernes; 

 Schaffung der Kleideckschicht; 

 Pflasterarbeiten am Außendeich; 

 Instandsetzung des Siel- und Schöpfwerkes. 

Die Lastfälle 1.1 und 1.2 sollen im Baujahr 2023 durchgeführt werden. Die Lastfälle 2.1 und 

2.2 sollen in den Baujahren 2023 und 2024 erfolgen. 

4.2. Lastfälle 

Aus den verschiedenen im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Bauphasen ergeben 

sich hinsichtlich der Geräuschemissionen unterschiedliche Lastfälle. Dabei wurden teil-

weise unterschiedliche Arbeitspositionen des Geräteeinsatzes unterschieden. 

Im Einzelnen werden folgende Lastfälle im Detail untersucht: 

 Lastfall 1.1 (Baubetrieb Jahr 1), im Bereich der Straße sowie Neubau von Pumpwer-

ken: 

o Cranzer Hauptdeich West: 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 5 Betonmischer; 
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 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Cranzer Hauptdeich Strecke: 

 2 Planierraupen; 

 1 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 70 Lkw-Schüttgutanlieferungen; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Neuenfelder Hauptdeich Strecke: 

 2 Planierraupen; 

 1 Hydraulikbagger 25t / 200 kW 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 70 Lkw-Schüttgutanlieferungen; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Neuenfelder Hauptdeich Strecke (Instandsetzung Siel- und Schöpfwerk): 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Vibrationsrahme; 

 5 Betonmischer; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

 Lastfall 1.2 (Baubetrieb Jahr 1), im Bereich der Straße und des Deiches: 

o Cranzer Hauptdeich West: 

 2 Planierraupen; 

 2 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Planierwalzen Asphalt; 
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 1 Straßenfertiger; 

 10 Asphaltanlieferungen; 

 65 Dumper-Schüttguttransporte; 

 10 Dumper-Schüttgutanlieferungen; 

 10 Lkw-Schüttgutanlieferungen; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Cranzer Hauptdeich Strecke: 

 2 Planierraupen; 

 1 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 70 Lkw-Schüttgutanlieferungen; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Neuenfelder Hauptdeich Strecke (Instandsetzung Siel- und Schöpfwerk): 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Vibrationsrahme; 

 5 Betonmischer; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Neuenfelder Hauptdeich Strecke: 

 2 Planierraupen; 

 1 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 70 Lkw-Schüttgutanlieferungen; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren. 

 Lastfall 2 (Baubetrieb Jahr 2), im Bereich der Straße und des Deiches: 

o Cranzer Hauptdeich West: 
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 1 Planierraupen; 

 2 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Pflasterverdichtung; 

 70 Lkw- oder 65 Dumper-Schüttguttransporte; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Cranzer Hauptdeich Strecke: 

 1 Planierraupen; 

 2 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Planierwalzen Asphalt; 

 1 Straßenfertiger; 

 10 Asphaltanlieferungen; 

 70 Lkw-Schüttguttransporte; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Neuenfelder Hauptdeich Strecke: 

 1 Planierraupen; 

 2 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Planierwalzen Asphalt; 

 1 Straßenfertiger; 

 10 Asphaltanlieferungen; 

 70 Lkw-Schüttguttransporte; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

 Lastfall 3 (Baubetrieb Jahr 2), im Bereich der Straße und des Deiches: 

o Cranzer Hauptdeich Strecke (Straße): 



Seite  12 

Proj.Nr.: 17088 

Schalltechnische Untersuchung zur Ertüchtigung des Cranzer und Neuen-

felder Hauptdeiches -Baulärm- 

 

17088 bericht.docx 19. Juli 2022 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 19. Juli 2022 

 1 Planierraupen; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Planierwalzen für Asphalt; 

 1 Straßenfertiger; 

 10 Asphaltanlieferungen; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Cranzer Hauptdeich Strecke (Deich): 

 1 Planierraupen; 

 2 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Pflasterverdichtung; 

 70 Lkw-Schüttguttransporte; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Neuenfelder Hauptdeich Strecke (Straße): 

 1 Planierraupen; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Planierwalzen für Asphalt; 

 1 Straßenfertiger; 

 10 Asphaltanlieferungen; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren; 

o Neuenfelder Hauptdeich Strecke (Deich): 

 1 Planierraupen; 

 2 Hydraulikbagger 25t / 200 kW; 

 1 Hydraulikbagger 70 kW; 

 1 Hydraulikbagger 50 kW; 

 1 Pflasterverdichtung; 
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 70 Lkw-Schüttguttransporte; 

 2 Lkw-Anlieferungen; 

 2 Lkw-Abfuhren. 

Da die Arbeiten in etwa zeitgleich durchgeführt werden, werden die Lastfälle in allen drei 

Baustellenabschnitten parallel berücksichtigt. 

Weiter Arbeiten sind den betrachteten Lastfällen gegenüber nicht maßgebend und werden 

nicht weiter berücksichtigt. 

5. Emissionen 

Die maßgeblichen Emissionsquellen sind im Wesentlichen gegeben durch: 

 Einsatz von Hydraulikbaggern; 

 Einsatz von Planierraupen; 

 Materialtransporte durch Lkw; 

 Drehbohrer; 

 Verdichtungswalzen; 

 Straßenfertiger; 

 Pflasterverdichtungen; 

Alle weiteren Quellen sind gegenüber den oben genannten nicht pegelbestimmend und 

werden daher vernachlässigt. 

Hinsichtlich der Geräuschemissionen der Baugeräte werden Literaturwerte [8]-[12] zu-

grunde gelegt.  

Für den Betrieb der Vibrationsrahme wird ein mittlerer Schallleistungspegel von 125 dB(A) 

der Spanne aus [8] zugrunde gelegt. 

Die Lkw-Verkehre, Rangierfahrten und Ladetätigkeiten auf den Bauflächen werden durch 

pauschale Zyklen für die Arbeitsvorgänge berücksichtigt. Dabei wird zwischen Bodenbewe-

gungen durch Lkw, Betonfahrmischer, Asphaltanlieferungen und sonstigen Anlieferungen 

und Abfuhren unterschieden. Insgesamt werden für einen kompletten Lkw-Zyklus jeweils 

20 bzw. 30 Minuten je Lkw angesetzt. Diese Einwirkzeit wird bei der Ermittlung der Gesamt-

einwirkzeit durch die jeweils prognostizierte tägliche Lkw-Anzahl zugrunde gelegt. Die 

Schallleistungspegel der Einzelvorgänge wurden der Fachliteratur entnommen ([8]-[12]). 

Für die Lkw-Fahrten wurde für ein mittlerer Schallleistungspegel von 105 dB(A) gemäß 

RLS-90 angesetzt. Die ggf. vorhandenen akustischen Rückfahrwarner sind gegenüber dem 

Schallleistungspegel des Gesamtvorganges nicht beurteilungsrelevant und werden daher 

vernachlässigt. 
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Es wird für die Baugeräte von einem durchgehenden Einsatz tags ausgegangen (Zeitkor-

rektur 0 dB(A)). Für die Transport-Zyklen ergeben sich aufgrund der Dauer entsprechende 

Zeitkorrektur von -5 dB(A) bzw. -10 dB(A). 

Eine Zusammenfassung der Basisschallleistungspegel ist in Anhang A 2.1 zu finden, eine 

Zusammenfassung der in Ansatz gebrachten Schallleistungsbeurteilungspegel in Anhang 

A 2.3. Die Lage der Quellen kann den Lageplänen der Anlage A 1 entnommen werden.  

6. Immissionen 

6.1. Allgemeines 

Die AVV Baulärm ist eine reine Messvorschrift, ein detailliertes Berechnungsverfahren zur 

Schallausbreitungsrechnung ist nicht enthalten. Dementsprechend werden in Schallimmis-

sionsprognosen in der Regel Rechenverfahren angewendet, die dem Stand der Technik 

entsprechen. Im vorliegenden Fall wurde die Berechnung der Schallausbreitung mit dem 

EDV-Programm CadnaA [14] auf Grundlage der DIN ISO 9613, Teil 2 [6] durchgeführt. Die 

DIN ISO 9613, Teil 2 stellt das Standardverfahren für eine Beurteilung von gewerblichen 

Anlagen gemäß der aktuellen Fassung der TA Lärm [4] dar. 

Die vorhandenen Geländehöhen wurden eingearbeitet, so dass mit einem dreidimensiona-

len Geländemodell gerechnet wurde. Auch die vorhandenen Gebäude wurden im Modell 

abgebildet, so dass auch Abschirmungen und Reflexionen bei der Schallausbreitungsbe-

rechnung berücksichtigt wurden. Die Daten wurden aus dem Transparenzportal Hamburg 

übernommen. 

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2 [6] unter Verwen-

dung von Oktavspektren. Da es sich bei den Baulärmquellen überwiegend um Geräusche 

mit tieffrequenten Anteilen handelt, wurde das Spektrum Nr. 2 der DIN EN 717-1 [7] zu-

grunde gelegt. Die Bodendämpfung wurde gemäß dem alternativen Verfahren aus Ab-

schnitt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 ermittelt. 

Gemäß DIN ISO 9613-2 kann bei der Berechnung des Langzeitmittelungspegels eine me-

teorologische Korrektur Cmet in Ansatz gebracht werden, die die konkrete Windrichtungs-

verteilung im Jahresmittel im Untersuchungsgebiet berücksichtigt. Bei einer Beurteilung von 

(gewerblichen) Anlagen gemäß TA Lärm wäre diese grundsätzlich in Ansatz zu bringen. 

Die AVV Baulärm enthält hierzu keine Aussagen. Da Baustellen in der Regel nur temporär 

zu Lärmbelästigungen führen, ist eine meteorologische Korrektur auf Basis eines repräsen-

tativen Jahresmittels daher nicht sinnvoll. Im vorliegenden Fall wird eine meteorologische 

Korrektur nicht berücksichtigt.  

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-

quellen und Immissionsorte sind aus den Plänen der Anlage A 1 ersichtlich. 
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6.2. Beurteilungspegel 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastungen aus Baulärm wurden die Beurteilungspegel an 

einigen maßgebenden exemplarischen Immissionsorten für alle Lastfälle getrennt ermittelt. 

Die Ergebnisse sind für den Tagesabschnitt in der Tabelle 4 zusammengestellt. Farblich 

markierte Zellen bezeichnen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte (IRW) der AVV 

Baulärm um bis zu 5 dB(A) (gelb) bzw. mehr als 5 dB(A) (orange). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die höchsten Belastungen im unmittelbaren Nah-

bereich der jeweiligen Baustellenabschnitte auftreten. 

Im Einzelnen sind folgende Ergebnisse festzuhalten: 

 Im Nahbereich Cranzer Hauptdeich, Cranzer Elbdeich und Neuenfelder Hauptdeich 

(Immissionsorte IO 1 bis IO 12 und IO 18) sind im Lastfall 1.1 Beurteilungspegel von 

bis zu 65 dB(A) zu erwarten, somit wird der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) teilweise 

überschritten, allerdings liegen die Überschreitungen im Bereich von bis zu 5 dB(A). Im 

Lastfall 1.2 werden bis zu 76 dB(A) erreicht. Somit wird der Immissionsrichtwert über-

wiegend um mehr als 5 dB(A) überschritten. Im Lastfall 2 ist mit Beurteilungspegel von 

bis zu 69 dB(A) zu rechnen. Somit wird in diesem Lastfall ebenso der Immissionsricht-

wert um mehr als 5 dB(A) überschritten. Im Lastfall 3 liegen die Beurteilungspegel bei 

bis zu 63 dB(A), somit wird der Immissionsrichtwert gebietsweise um bis zu 3 dB(A) 

überschritten. Allerdings wird an den in den Lastfällen 1.2 und 2 besonders stark be-

lasteten Immissionsorten IO 1 bis IO 7 der Immissionsrichtwert im Lastfall 3 eingehal-

ten. 

 An der Bebauung an der Straße Hinterbrack (Immissionsorte IO 26 bis IO 28) sind im 

Lastfall 1.2 Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) zu erwarten. Der Immissionsricht-

wert von 60 dB(A) wird somit teilweise überschritten, allerdings liegen die Überschrei-

tungen im Bereich von bis zu 5 dB(A). In den anderen Lastfällen wird der Immissions-

richtwert eingehalten. 

 An den Immissionsorten IO 13, IO 14, IO 15, IO 19, IO 20 bis IO 23 werden die Immis-

sionsrichtwerte in allen Lastfällen eingehalten. 

 An den Immissionsorten am Estedeich (IO 16 bis IO 17) werden die Immissionsricht-

werte in allen Lastfällen ebenfalls eingehalten. 

 Ebenso werden die jeweiligen Immissionsrichtwerte in allen Lastfällen in Blankenese 

(IO 24 und IO 25) eingehalten. 

Für das Vogelschutzgebiet ist festzustellen, dass nördlich des Deiches in den Lastfällen 1.1 

und 1.2 entlang des Deiches der Wert von 52 dB(A) überwiegend eingehalten wird. Ledig-

lich im Bereich des Siel- und Schöpfwerks des Neuenfelder Hauptdeiches wird der Wert 

überschritten. Im Lastfall 2 wird ebenfalls überwiegend der Wert von 52 dB(A) unterschrit-

ten. Lediglich im Bereich des Bauabschnitts Cranzer Hauptdeich West liegen die Werte mit 

bis zu 57 dB(A) oberhalb von 52 dB(A). Im Lastfall 3 wird der Wert von 52 dB(A) überwie-

gend unterschritten, lediglich direkt am Deich ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 

55 dB(A). 
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Tabelle 4:  Beurteilungspegel aus Baulärm tags 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Immissions-

richtwert            

tags 

LF1.1 LF1.2 LF2 LF3

dB(A)

1 IO 1 MI 60 EG 63 76 68 45

2 IO 1 MI 60 1.OG 63 76 69 45

3 IO 1 MI 60 2.OG 64 75 69 45

4 IO 2 MI 60 EG 51 76 67 48

5 IO 2 MI 60 1.OG 52 76 68 48

6 IO 2 MI 60 2.OG 52 76 68 48

7 IO 3 MI 60 EG 51 76 66 49

8 IO 3 MI 60 1.OG 51 76 67 49

9 IO 3 MI 60 2.OG 52 76 68 49

10 IO 4 MI 60 EG 50 75 66 48

11 IO 4 MI 60 1.OG 52 76 67 50

12 IO 4 MI 60 2.OG 52 76 67 50

13 IO 5 MI 60 EG 52 76 66 50

14 IO 5 MI 60 1.OG 53 76 67 51

15 IO 6 MI 60 EG 54 75 65 52

16 IO 6 MI 60 1.OG 54 76 66 53

17 IO 6 MI 60 2.OG 55 76 66 54

18 IO 7 MI 60 EG 56 73 63 55

19 IO 7 MI 60 1.OG 57 74 64 56

20 IO 8 MI 60 EG 64 70 65 62

21 IO 8 MI 60 2.OG 65 71 66 63

22 IO 9 MI 60 EG 64 67 64 62

23 IO 9 MI 60 1.OG 65 68 65 63

24 IO 10 MI 60 EG 63 65 63 61

25 IO 10 MI 60 1.OG 64 66 64 62

26 IO 11 MI 60 EG 62 64 62 61

27 IO 11 MI 60 1.OG 64 65 64 62

28 IO 12 MI 60 EG 61 63 61 60

29 IO 12 MI 60 1.OG 62 64 62 61

30 IO 13 MI 60 EG 59 60 59 58

31 IO 13 MI 60 1.OG 59 60 59 58

dB(A)

Beurteilungspegel Baulärm tags

Ze
Nr. Gebiet

Ge-           

schoss

Immissionsort

Fortsetzung folgende Seite
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6.3. Wirkpegel 

Die in Abschnitt 6.2 dargestellten Pegel stellen die Beurteilungspegel gemäß AVV Baulärm 

unter Berücksichtigung von Zeitkorrekturen dar, sofern die Einwirkzeit der einzelnen Ma-

schinen tags geringer als 8 Stunden bzw. 2,5 Stunden beträgt. 

Bei dem hier betrachteten durchgehenden Betrieb der Geräte entsprechen die Beurtei-

lungspegel weitgehend den Wirkpegeln. 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Immissions-

richtwert            

tags 

LF1.1 LF1.2 LF2 LF3

dB(A)

32 IO 14 MI 60 EG 56 57 56 55

33 IO 15 MI 60 EG 54 55 54 54

34 IO 15 MI 60 1.OG 55 56 55 55

35 IO 16 MI 60 EG 53 53 52 52

36 IO 16 MI 60 1.OG 54 54 53 53

37 IO 16 MI 60 2.OG 54 54 53 53

38 IO 17 WA 55 EG 49 50 49 49

39 IO 17 WA 55 1.OG 49 50 49 49

40 IO 18 MI 60 EG 60 60 60 60

41 IO 18 MI 60 1.OG 63 63 63 63

42 IO 19 MI 60 EG 51 51 46 46

43 IO 19 MI 60 1.OG 51 51 46 47

44 IO 19 MI 60 2.OG 51 51 46 47

45 IO 20 GE 65 EG 64 64 62 61

46 IO 20 GE 65 1.OG 65 65 63 62

47 IO 21 MI 60 EG 53 53 44 44

48 IO 21 MI 60 1.OG 53 53 45 45

49 IO 21 MI 60 2.OG 54 54 45 45

50 IO 22 MI 60 EG 49 49 41 41

51 IO 22 MI 60 1.OG 53 54 44 44

52 IO 22 MI 60 2.OG 56 56 46 47

53 IO 23 MI 60 EG 49 49 41 42

54 IO 23 MI 60 1.OG 49 49 41 42

55 IO 24 WA 55 EG 36 37 32 31

56 IO 24 WA 55 1.OG 36 36 31 31

57 IO 24 WA 55 2.OG 36 36 31 31

58 IO 25 WR 50 EG 35 36 32 32

59 IO 25 WR 50 1.OG 35 36 32 32

60 IO 25 WR 50 2.OG 35 36 32 32

61 IO 25 WR 50 3.OG 35 36 32 32

62 IO 26 MI 60 EG 53 65 59 42

63 IO 27 MI 60 EG 51 63 57 44

64 IO 27 MI 60 1.OG 52 63 58 45

64 IO 28 MI 60 EG 48 58 54 42

65 IO 28 MI 60 1.OG 49 59 55 43

Fortsetzung vorhergehende Seite

Ze

Immissionsort Beurteilungspegel Baulärm tags

Nr. Gebiet
Ge-           

schoss

dB(A)
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6.4. Lärmschutzmaßnahmen 

Aufgrund der zu erwartenden deutlichen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte sind 

Maßnahmen zum Lärmschutz zu prüfen. 

Grundsätzlich kommen folgende Maßnahmen in Betracht: 

 Bauverfahren: Durch Auswahl eines lärmarmen Bauverfahrens ist teilweise bereits bei 

der Planung und Ausschreibung eine Minimierung der Belastungen aus Baulärm mög-

lich.  

Für das Rammen der Spundwände wurde bereits ein lärmarmes Bauverfahren mit der 

Vibrationsramme gewählt, so dass sich der Einsatz einer lärmintensiven Schlagramme 

vermieden wird. 

Für den üblichen Baugeräteeinsatz wie Bagger etc. sind keine alternativen Bauverfah-

ren mit maßgeblich geringerer Lärmentwicklung bekannt. 

 Maßnahmen an der Quelle: Prinzipiell besteht die Möglichkeit, die Schallabstrahlung 

lokal eingesetzter Arbeitsgeräte durch mobile Lärmschutzwände an der Quelle zu min-

dern. Insbesondere bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung kann diese 

Methode lokal an einzelnen Immissionsorten eine relevante Reduzierung der Immissi-

onen hinsichtlich der Geräusche des jeweiligen Geräts erzielen. Außer durch eine 

Quasi-Einhausung sind deutliche flächendeckende Reduzierungen der Beurteilungs-

pegel jedoch nicht möglich. Im vorliegenden Fall ist beim Einsatz der mobilen Maschi-

nen wie Bagger und Planierraupe aufgrund des Arbeitsradius und des dadurch benö-

tigten Abstands zur Quelle der Einsatz von quellnahen Lärmschutzwänden nicht mög-

lich. Die Abschirmwirkung weiter von der Quelle entfernt aufgestellter Lärmschutz-

wände ist daher gering. Dies ist insbesondere für den Deichbau der Fall, wo die Quellen 

höher als die Immissionsorte liegen. Die obigen Einschränkungen gelten auch für Ab-

schirmungen des Großdrehbohrgerätes, die ebenfalls aufgrund der Quellhöhe quellnah 

nicht realisierbar sind und somit keine effektive Wirkung bieten. 

 Begrenzung der effektiven Einsatzzeiten der Baumaschinen: 

Grundsätzlich würde eine weitergehende Beschränkung der Einsatzzeiten von Bauge-

räten die Gesamtdauer der Baustelle deutlich erhöhen. Dies steht wiederum dem wei-

tergefassten allgemeinen Interesse entgegen, einen zügigen Baufortschritt zu errei-

chen. 

Eine Beschränkung der Bauzeiten während der Bagger- und Planierarbeiten auf maxi-

mal 8 Stunden tags könnte die Beurteilungspegel um etwa 5 dB(A) senken. Dies wäre 

jedoch nicht ausreichend, um den jeweiligen Immissionsrichtwert an den nächstgelege-

nen Wohngebäuden einzuhalten. 

Zusätzlich ist bei dieser Baustelle sicherzustellen, dass der Deich zur Sturmflutsaison 

wieder die volle Schutzfunktion erfüllt, so dass die Baustelle lediglich in den Sommer-

monaten betrieben werden kann. Daher sind Zeitbeschränkungen der Baustelle nicht 
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umsetzbar, da dann nicht sichergestellt werden kann, dass die Baustelle rechtzeitig vor 

der Sturmflutsaison beendet wird. 

 Abschirmung durch baulichen Schallschutz: Grundsätzlich wäre es denkbar, durch 

vorübergehend aufgestellten baulichen Schallschutz die Lärmquellen direkt an den be-

troffenen Gebäuden abzuschirmen. 

Allerdings sind diese Lärmschutzmaßnahmen aufgrund der Erschließung der Grund-

stücke bei den am stärksten betroffenen Gebäuden nur sehr begrenzt wirksam, da eine 

durchgehende Lärmschutzwand aufgrund der vorhandenen Grundstückserschließun-

gen an den Immissionsorten IO 1 bis IO 8 nicht errichtet werden kann. Durch die erfor-

derlichen Lücken wäre weiterhin ein erheblicher Schalleintrag gegeben. Für eine gute 

Abschirmwirkung müsste jedes Gebäude durch eine Lärmschutzwand U-förmig einge-

rüstet werden. Zudem liegt die Baustelle teilweise im Deichkronenbereich oberhalb der 

Immissionsorte, so dass der Lärmschutz für eine deutliche Wirksamkeit eine entspre-

chende Höhe aufweisen müsste. Die Lärmschutzwand müsste daher alle Geschosse 

der betreffenden Wohngebäude verdecken. Da hier überwiegend drei Geschosse vor-

liegen, wäre eine Höhe von mindestens 10 m erforderlich. 

Aufgrund der unvollständigen Wirksamkeit möglicher Lärmschutzwände und der erheb-

lichen erforderlichen Abmessungen erscheint diese Maßnahme nicht angemessen, ins-

besondere da es sich nur um eine kurze Bauphase handelt. Aufgrund der linienförmigen 

Baustelle ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten Zug um Zug stattfinden und der Bau-

stelle folgend wandern. An einem bestimmten Wohngebäude sind daher nur über einen 

kurzen Zeitraum die hier prognostizierten Belastungen aus Baulärm zu erwarten.  

6.5. Qualität der Prognose 

Aufgrund der großen Spanne der Geräuschemissionen von Baumaschinen sind Abwei-

chungen der Schallleistungspegel und damit der Wirk- und Beurteilungspegel nicht auszu-

schließen. Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansätze liegen 

jedoch erfahrungsgemäß auf der sicheren Seite. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Berechnung der Schallausbreitung gemäß 

DIN ISO 9613-2 von einer die Schallausbreitung begünstigenden Mitwindwetterlage mit 

mittleren Windgeschwindigkeiten ausgeht. Es wird daher zugrunde gelegt, dass der Wind 

immer von der Quelle zum Immissionsort weht. Dies entspricht jedoch nicht den tatsächli-

chen Verhältnissen über längere Zeiträume, so dass überwiegend eher eine Überschät-

zung der Belastungen zu erwarten ist. Dies ist für Abstände ab etwa 100 m bis 200 m der 

Fall. Aufgrund der hohen Emissionspegel und der damit verbunden weiträumigen Schall-

ausbreitung ist der Einfluss der meteorologischen Verhältnisse hier besonders relevant. Es 

ist jedoch nicht auszuschließen, dass bei besonderen Witterungsverhältnissen (z.B. hohe 

Windgeschwindigkeiten, Inversionswetterlagen, gefrorener Boden) auch eine Schallaus-

breitung über noch größere Strecken möglich ist. Eine genaue Quantifizierung dieser Ef-

fekte ist jedoch nicht möglich. Gemäß der VDI-Richtlinie 2714 liegen die Zunahmen bei 
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besonderen Mitwindsituationen in der Größenordnung von bis zu etwa 3 dB(A). Die Abnah-

men bei Querwind und Gegenwind können demgegenüber in größeren Entfernungen sehr 

viel größer ausfallen (z.B. in 500 m Abstand Abnahmen bis zu etwa 8 dB(A) bei Querwind 

bzw. 13 dB(A) bei Gegenwind bzw. in 1.000 m Abstand bis zu etwa 13 dB(A) bei Querwind 

bzw. 21 dB(A) bei Gegenwind). 

Für den im vorliegenden Fall betrachteten parallelen Einsatz mehrerer Baugeräte mit ver-

gleichbaren Schallleistungspegeln ist ergänzend zu beachten, dass die berechnete Über-

lagerung die tatsächlich zu erwartende Situation eher überschätzt. Die Geräuschemissio-

nen unter Berücksichtigung von Impulszuschlägen zeichnen sich durch diskontinuierliche 

Geräusche aus. Als Messgröße ist gemäß AVV Baulärm das Taktmaximalverfahren (Takt-

dauer 5 s) zu wählen, um die Impulshaltigkeit der Geräusche zu berücksichtigen. Dabei 

wird als Messgröße der Maximalpegel innerhalb eines Taktes von 5 Sekunden ermittelt und 

der gesamten Taktdauer zugewiesen. Somit bestimmt das lauteste Geräusch diesen Takt. 

Sofern zwei oder mehr Maschinen mit impulshaltiger Geräuschcharakteristik gleichzeitig im 

Einsatz sind, wird dementsprechend der Takt durch das lauteste Gerät bestimmt. Die an-

deren Maschinen tragen daher entsprechend geringer zum Taktmaximalpegel bei. Dies 

wäre nur der Fall, wenn beispielsweise zwei Impulsspitzen unterschiedlicher Geräte zum 

gleichen Zeitpunkt erfolgen würden, dies ist jedoch eher unwahrscheinlich. Bei der Schall-

ausbreitungsrechnung wurde demgegenüber eine energetische Überlagerung der Ge-

räuschemissionen aller Baugeräte eingerechnet. Sofern mehrere Baugeräte gleichzeitig 

betrieben werden, enthält der Berechnungsansatz tendenziell noch Sicherheiten. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass aufgrund der im Rechenmodell enthaltenen Sicherheiten 

eine Überschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelten Beurtei-

lungspegel voraussichtlich nicht zu erwarten ist. Die Standardabweichung der Beurteilungs-

pegel wird zu etwa 3 dB(A) geschätzt. 

7. Zusammenfassung 

Im Rahmen einer Schallimmissionsprognose wurden die Lärmimmissionen durch die Er-

tüchtigung des Cranzer und Neuenfelder Hauptdeiches prognostiziert. Die Beurteilung er-

folgte auf Grundlage der AVV Baulärm. Für die Beurteilung wurden verschiedene Lastfälle 

unterschieden.  

Die geplante Bauzeit am Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich läuft über drei Jahre, wobei 

jeweils nur in der sturmflutfreien Zeit, d.h. von 1. April bis 14. September, gearbeitet wird. 

Aufgrund der linienförmigen Baustelle ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten Zug um Zug 

stattfinden und der Baustelle folgend wandern. An einem bestimmten Wohngebäude sind 

daher nur über einen kurzen Zeitraum die hier prognostizierten Belastungen aus Baulärm 

zu erwarten.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die höchsten Belastungen im unmittelbaren Nah-

bereich des Cranzer und Neuenfelder Hauptdeiches zu erwarten sind. An den direkt an die 

Baustelle angrenzenden Immissionsorten liegen die Beurteilungspegel bei bis zu 76 dB(A). 

Die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte werden somit je nach Lastfall bis zu 16 dB(A) 
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überschritten. An weiter entfernteren Immissionsorten und in anderen Lastfällen liegen die 

Beurteilungspegel unterhalb des jeweiligen Immissionsrichtwertes oder überschreiten die-

sen nur um bis zu 5 dB(A). An weiter entfernten Immissionsorten am Neuenfelder Fährdeich 

und in Blankenese sind keine Überschreitungen aus Baulärm zu erwarten. 

Zur Lärmminderung kommen nur wenige Maßnahmen in Betracht. Für die erforderlichen 

Bauarbeiten wurden soweit möglich bereits lärmarme Bauverfahren gewählt. Zudem sollen 

die Bauarbeiten auf den Tageszeitraum 7:00 bis 20:00 Uhr an Werktagen beschränkt wer-

den, so dass Arbeiten im Nachtzeitraum und an Sonn- und Feiertagen vermieden werden. 

Die Einsatzzeiten der lärmintensiven Baugeräte wurden bereits soweit möglich auf das er-

forderliche Mindestmaß reduziert. Grundsätzlich würde eine weitergehende Beschränkung 

der Einsatzzeiten von Baugeräten die Gesamtdauer der Baustelle deutlich erhöhen und 

somit ist nicht sichergestellt, dass die Bauarbeiten des Jahres vor der Sturmflutsaison fer-

tiggestellt werden. 

Baulicher Lärmschutz an den Quellen ist demgegenüber im vorliegenden Fall technisch 

kaum realisierbar bzw. nur von geringer Wirksamkeit (flächenhafte Ausdehnung der Lärm-

quellen).  

Darüber hinaus ist die Wirkung einer Lärmschutzwand zum Schutz der nächstgelegenen 

Immissionsorte deutlich gemindert, da zum einem Unterbrechungen/Lücken in der Lärm-

schutzwand erforderlich sind, um die Erschließung der Grundstücke sicherzustellen. Zum 

anderen liegen die Immissionsorte teilweise deutlich unterhalb der Baustelle (Deichkrone), 

so dass im Nahbereich der Immissionsorte selbst sehr hohe Lärmschutzwände nur eine 

begrenzte Wirkung hätten. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es auch mit erheblichem zeit- und kostenintensi-

ven baulichen Schallschutz nicht möglich ist, die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

überall einzuhalten bzw. die Überschreitungen auf maximal 5 dB(A) zu beschränken. Zu-

dem ist in Frage zu stellen, ob ein entsprechender Lärmschutz überhaupt realisierbar ist. 

Der Aufbau umfangreicher Lärmschutzwände erscheint daher nicht angemessen. 

Weiterhin finden nicht an allen Baustellentagen die lärmintensiven Arbeiten direkt an den 

betroffenen Immissionsorten statt, so dass an vielen Baustellentagen deutlich geringere 

Pegel als im maßgebenden Lastfall zu erwarten sind. 

Für die Beurteilung sind ergänzend die in der AVV Baulärm enthaltenen Sonderregelungen 

zu beachten, dass trotz Überschreitung der Immissionsrichtwerte von einer Stilllegung der 

Baustelle abgesehen werden kann. Dies ist gemäß Nummer 5.2.2 der AVV Baulärm u. a. 

dann möglich, wenn die Bauarbeiten im öffentlichen Interesse dringend erforderlich sind 

und die Bauarbeiten ohne die Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht 

rechtzeitig durchgeführt werden können. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben, da die Er-

tüchtigung des Deiches für den Sturmflutschutz zwingend erforderlich ist und somit in die-

sem Bereich der Verbesserung des allgemeinen Schutzes vor Sturmfluten dient. 

Für das Vogelschutzgebiet ist festzustellen, dass nördlich des Deiches im Lastfall 1.1 ledig-

lich entlang des Deiches der Wert von 52 dB(A) überschritten wird. In den Lastfällen 1.2 bis 

2.2 sind in einem in einem Abstand von bis zu 180 m zur Deichkrone Beurteilungspegel von 
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58 dB(A), in ca. 270 m Abstand von 55 dB(A) und in ca. 420 m Abstand 52 dB(A) zu erwar-

ten. 

 

 

Bargteheide, den 19. Juli 2022 

erstellt durch:  geprüft durch: 

gez. gez. 

 

 

 

Dipl.-Met. Miriam Sparr Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt  

Projektingenieurin Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 1 Lagepläne 

A 1.1 Übersichtslageplan, Maßstab 1:25.000 
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A 1.8 Neuenfelder Hauptdeich Lastfall 2, Maßstab 1:7.000 
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A 2 Emissionen aus Baulärm 

A 2.1 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen 

Die Schallleistungspegel, die Einwirkzeiten für einen Vorgang und die sich daraus  

ergebenden Schallleistungs-Beurteilungspegel, beziehen sich auf einen Vorgang pro 

Stunde und sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

A 2.1.1 Lkw-Zyklus für die Schüttgutanlieferung 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 .........Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 .........Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde 

A 2.1.2 Dumper-Zyklus für die Schüttgutanlieferung 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 .........Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 .........Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde 

  

Sp 2 3 4 5

LW0 KI TE Anteil LW,r,1

min % dB(A)

1 Fahrt auf Bauplatz 105 0 10 50 102,0

2 Rangieren 99 0 2 10 89,0

3 Motor im Leerlauf 94 0 5 25 88,0

4 Lkw-Abkippvorgang, Lkw-Geräusch 105 6 2 10 101,0

5 Lkw-Abkippvorgang, Rutsch-/Schüttgeräusch 105 6 1 5 98,0

6 Summe 20 105,6

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Sp 2 3 4 5

LW0 KI TE Anteil LW,r,1

min % dB(A)

1 Fahrt auf Bauplatz 113 0 10 50 110,0

2 Motor im Leerlauf 102 0 7 35 97,4

3 Muldenkipper-Abkippvorgang, Lkw-Geräusch 107 4 2 10 101,0

4 Muldenkipper-Abkippvorgang, Rutsch-/Schüttgeräusch 105 6 1 5 98,0

5 Summe 20 110,9

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)
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A 2.1.3 Dumper-Zyklus für die Schüttgutabholung 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 ......... Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 ......... Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde 

A 2.1.4 Lkw-Zyklus für die Materialanlieferungen 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 ......... Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 ......... Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde 

  

Sp 2 3 4 5

LW0 KI TE Anteil LW,r,1

min % dB(A)

1 Fahrt auf Bauplatz 113 0 10 33 108,2

2 Motor im Leerlauf 102 0 10 33 97,2

3 Muldenkipper-Beladungvorgang, Lkw-Geräusch 103 5 10 33 103,2

4 Summe 30 109,7

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Sp 2 3 4 5

LW0 KI TE Anteil LW,r,1

min % dB(A)

1 Fahrt auf Bauplatz (LKW, Sattelzug, Tieflader) 105 0 10 33 100,2

2 Rangieren 99 0 5 33 94,2

3 Motor im Leerlauf 94 0 15 50 91,0

4 Summe 30 101,6

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)
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A 2.1.5 Lkw-Zyklus für die Materialabfuhr 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 .........Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 .........Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde 

A 2.1.6 Lkw-Zyklus für Betonanlieferung 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 .........Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 .........Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde 

A 2.1.7 Lkw-Zyklus für Asphaltanlieferungen 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 .........Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 .........Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde 

Sp 2 3 4 5

LW0 KI TE Anteil LW,r,1

min % dB(A)

1 Fahrt auf Bauplatz (LKW) 105 0 10 33 100,2

2 Rangieren 99 0 5 33 94,2

3 Motor im Leerlauf 94 0 15 50 91,0

4 Summe 30 101,6

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Sp 2 3 4 5

LW0 KI TE Anteil LW,r,1

min % dB(A)

1 Transportbetonmischer, Fahrt auf Bauplatz / Baufeld 105 0 10 33 100,2

2 Transportbetonmischer (Leerlauf) 101 2 20 67 101,2

3 Summe 30 103,8

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Sp 2 3 4 5

LW0 KI TE Anteil LW,r,1

min % dB(A)

1 Sattelzugmaschine Fahrt auf Bauplatz / Baufeld 105 0 10 33 100,2

2 Entleerung in Straßenfertiger 100 0 20 67 98,2

3 Summe 30 102,4

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)
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A 2.1.8 Baumaschinen 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2: ........ Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3: ........ Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4: ........ Zuschläge für die Tonhaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 5: ........ Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 6: ........ mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

A 2.2 Oktavspektren Schallleistungspegel 

In der folgenden Übersicht sind die verwendeten Basis-Oktavspektren angegeben, die bei 

der Schallausbreitungsberechnung verwendet wurden. Grundlage bilden typische Oktav-

spektren aus aktuellen Regelwerken (DIN EN 717-1 [7]). 

 

  

Sp 2 3 4 5

LW0 KI+KT TE LW,r

min. dB(A)

1 bg1 107 0 60 107,0

2 bg2 Bagger 50-70 kW 105 0 60 105,0

3 pr Planierraupe 111 0 60 111,0

4 vir Vibrationsramme Müller MS 100 125 0 60 125,0

5 lkz1 Lkw-Zyklus auf Bauplatz (Schüttgutanlieferungen) 106 0 60 106,0

6 dz1 Dumper-Zyklus auf Bauplatz (Schüttgutanlieferungen) 111 0 60 111,0

7 dz2 Dumper-Zyklus auf Bauplatz (Schüttgutabholung) 110 0 60 110,0

8 lkz2 Lkw-Zyklus auf Bauplatz (sonstige Anlieferungen) 102 0 60 102,0

9 lkz3 Lkw-Zyklus auf Bauplatz (sonstige Abholungen) 102 0 60 102,0

10 bmz Transportbetonmischer-Zyklus auf Bauplatz 104 0 60 104,0

11 aspz Asphaltanlieferung-Zyklus auf dem Bauplatz 102 0 60 102,0

12 bstpf Bodenstampfer Verdinchtung Pflaster 106 3 60 109,0

13 wa Walzenzug 106 3 60 109,0

14 bg3 Bagger Ausheben eines Kanals/Grabens 98 5 60 103,0

15 strfe Straßenfertiger 102 0 60 102,0

16 waasp Vibrationswalze Teerverdichtung 101 0 60 101,0

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Hydraulikbagger 25t 200 kW

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

1 alltief
Quellen allgemein, eher tiefenlastig                    

(DIN EN 717-1, Spektrum Nr. 2 )
-18 -14 -10 -7 -4 -6 -11

1

Ze Vorgang

relativer Schallpegel (auf 0 dB(A) normiert)

dB(A)
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A 2.3 Schallleistungsbeurteilungspegel tags 

 

Min-            

derung

Einwirk-                              

zeit                         

Zeit-                    

kor-

rektur

Schall-           

leistungs-            

beurteilungs-                   

pegel

Kürzel [dB(A)] [dB(A)] [Std.] [dB(A)] [dB(A)]

Pumpwerk Neubau

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Betonmischer-Zyklus 1 bmz 104 0 1,7 -10 94

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 1.1bp1 107,6

Straßenbau Baustraße

Raupe 2 pr 111 0 13 0 114

Hydraulikbagger 25t/200kW 2 bg1 107 0 13 0 110

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Planierwalze Asphalt 1 waasp 101 0 13 0 101

Straßenfertiger 1 strfe 102 0 13 0 102

Asphaltanlieferung 1 lkz1 106 0 3,3 -5 101

Dumper-Schüttgutabholung 1 dz2 110 0 21,7 0 110

Lkw-Schüttgutanlieferung 1 lkz1 106 0 3,3 -5 101

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 1.2bstr1 117,5

Deichbau 

Raupe 1 pr 111 0 13 0 111

Hydraulikbagger 25t/200kW 2 bg1 107 0 13 0 110

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Pflasterverdichtung 1 bstpf 109 0 13 0 109

Lkw- oder Dumper-Schüttgutanlieferung 1 dz1 111 0 21,7 0 111

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 2bd1 116,9

Cranzer Hauptdeich West Deichausbauarbeiten Jahr 2

Vorgang/Gerät Anzahl

Schallleistungs-                      

pegel

Cranzer Hauptdeich West Straßenumbauarbeiten Jahr 1
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Min-            

derung

Einwirk-                              

zeit                         

Zeit-                    

kor-

rektur

Schall-           

leistungs-            

beurteilungs-                   

pegel

Kürzel [dB(A)] [dB(A)] [Std.] [dB(A)] [dB(A)]

Straßenbau Baustraße

Raupe 2 pr 111 0 13 0 114

Hydraulikbagger 25t/200kW 1 bg1 107 0 13 0 107

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Lkw-Schüttgutanlieferung 1 lkz1 106 0 23,3 0 106

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 1.1bstr2 116,0

Straßenbau Baustraße

Raupe 2 pr 111 0 13 0 114

Hydraulikbagger 25t/200kW 1 bg1 107 0 13 0 107

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Lkw-Schüttgutanlieferung 1 lkz1 106 0 23,3 0 106

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 1.2bstr2 116,0

Straßenbau Baustraße

Raupe 1 pr 111 0 13 0 111

Hydraulikbagger 25t/200kW 2 bg1 107 0 13 0 110

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Planierwalze Asphalt 1 waasp 101 0 13 0 101

Straßenfertiger 1 strfe 102 0 13 0 102

Asphaltanlieferung 1 lkz1 106 0 3,3 -5 101

Lkw-Schüttgutanlieferung 1 lkz1 106 0 23,3 0 106

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 2bstr2 115,6

Straßenbau Baustraße

Raupe 1 pr 111 0 13 0 111

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Planierwalze Asphalt 1 waasp 101 0 13 0 101

Straßenfertiger 1 strfe 102 0 13 0 102

Asphaltanlieferung 1 lkz1 106 0 3,3 -5 101

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 3bstr2 113,5

Deichbau 

Raupe 1 pr 111 0 13 0 111

Hydraulikbagger 25t/200kW 2 bg1 107 0 13 0 110

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Pflasterverdichtung 1 bstpf 109 0 13 0 109

Lkw-Schüttguttransporte 1 lkz1 106 0 23,3 0 106

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 3bd2 116,0

Cranzer Hauptdeich Strecke Vorbereitungsarbeiten Jahr 1

Cranzer Hauptdeich Strecke Hauptarbeiten Jahr 2

Vorgang/Gerät Anzahl

Schallleistungs-                      

pegel

Cranzer Hauptdeich Strecke Hauptarbeiten Jahr 3



Anlage: Schalltechnische Untersuchung zur Ertüchtigung des Cranzer und 

Neuenfelder Hauptdeiches -Baulärm- 

 XVII 

Proj.Nr.: 17088 

 

LAIRM CONSULT GmbH 19. Juli 2022 17088 bericht.docx  
 gedruckt: 19. Juli 2022 

Min-            

derung

Einwirk-                              

zeit                         

Zeit-                    

kor-

rektur

Schall-           

leistungs-            

beurteilungs-                   

pegel

Kürzel [dB(A)] [dB(A)] [Std.] [dB(A)] [dB(A)]

Straßenbau Baustraße

Raupe 2 pr 111 0 13 0 114

Hydraulikbagger 25t/200kW 1 bg1 107 0 13 0 107

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Lkw-Schüttgutanlieferung 1 lkz1 106 0 23,3 0 106

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 1.1bstr3 116,0

Instandsetzung Siel- und Schöpfwerk

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Vibrationsrahme 1 vir 125 0 13 0 125

Betonmischer-Zyklus 1 bmz 104 0 1,7 -10 94

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 1.1bssw3 125,1

Instandsetzung Siel- und Schöpfwerk

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Vibrationsrahme 1 vir 125 0 13 0 125

Betonmischer-Zyklus 1 bmz 104 0 1,7 -10 94

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 1.2bssw3 125,1

Straßenbau Baustraße

Raupe 2 pr 111 0 13 0 114

Hydraulikbagger 25t/200kW 1 bg1 107 0 13 0 107

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Lkw-Schüttgutanlieferung 1 lkz1 106 0 23,3 0 106

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 1.2bstr3 116,0

Straßenbau Baustraße

Raupe 1 pr 111 0 13 0 111

Hydraulikbagger 25t/200kW 2 bg1 107 0 13 0 110

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Planierwalze Asphalt 1 waasp 101 0 13 0 101

Straßenfertiger 1 strfe 102 0 13 0 102

Asphaltanlieferung 1 lkz1 106 0 3,3 -5 101

Lkw-Schüttgutanlieferung 1 lkz1 106 0 23,3 0 106

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 2bstr3 115,6

Straßenbau Baustraße

Raupe 1 pr 111 0 13 0 111

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Planierwalze Asphalt 1 waasp 101 0 13 0 101

Straßenfertiger 1 strfe 102 0 13 0 102

Asphaltanlieferung 1 lkz1 106 0 3,3 -5 101

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 3bstr3 113,5

Deichbau 

Raupe 1 pr 111 0 13 0 111

Hydraulikbagger 25t/200kW 2 bg1 107 0 13 0 110

Hydraulikbagger 70kW 1 bg2 105 0 13 0 105

Hydraulikbagger 50kW 1 bg3 103 0 13 0 103

Pflasterverdichtung 1 bstpf 109 0 13 0 109

Lkw-Schüttguttransporte 1 lkz1 106 0 23,3 0 106

Lkw-Anlieferung 1 lkz2 102 0 0,7 -10 92

Lkw-Abfuhr 1 lkz3 102 0 0,7 -10 92

Summe 3bd3 116,0

Neuenfelder Hauptdeich Strecke Vorbereitungsarbeiten Jahr 1

Neuenfelder Hauptdeich Strecke Hauptarbeiten Jahr 3

Neuenfelder Hauptdeich Strecke Hauptarbeiten Jahr 2

Vorgang/Gerät Anzahl

Schallleistungs-                      

pegel
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A 3 Beurteilungspegel aus Baulärm 

A 3.1 Teilpegelanalyse tags 
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